
Stadt Wanzleben - Börde 

- Die Bürgermeisterin -  
 

Stellenausschreibung 

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d) 

  

Die Stadt Wanzleben - Börde beabsichtigt schnellstmöglich die Stelle einer Fachkraft für Bäder-

betriebe in Kombination mit dem Außendienst im Ordnungsamt zu besetzen. 

 

EG 6 TVöD - VKA unter Berücksichtigung der Eingruppierungsvoraussetzungen  

Vollzeit (39 Stunden) | unbefristet 

Bewerbungsfrist: 23.03.2025 

 

 

AUFGABENSCHWERPUNKTE 

- Einsatzorte Spaßbad Wanzleben und Freibad ZD Klein Wanzleben 

- Durchführung der Wasseraufsicht während des Badebetriebes 

- Durchsetzung der Bädersatzung 

- Kontrolle, Überwachung und Sicherstellung des betrieblichen und technischen Badebetriebes 

- Reinigungsarbeiten sowie Kontrolle und Überwachung der Hygiene und Wasserqualität 

- Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Maßnahmeneinleitung im Ernstfall 

- Grünflächenpflege, Außenanlagen- und Geländereinigung 

- Abstimmung und Koordination des Badebetriebes mit Vereinen etc. 

- In den Wintermonaten erfolgt der Einsatz im Amt für Sicherheit und Ordnung 

 Unterstützung der Sachbearbeitung Ordnungsamt 

 Unterstützung im Bereich der Feuerwehren 

 Unterstützung des Außendienstes: Streifendienst, einschl. Überwachung ruhender 

Verkehr, Überwachung von Veranstaltungen/Märkten 

 

IHR PROFIL 

- Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe  

- Gültiges Rettungsschwimmerabzeichen in Silber 

- Gültiger Erste-Hilfe-Nachweis (nicht älter als zwei Jahre) ist wünschenswert 

- Selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

- Teamfähigkeit und Flexibilität 

- Bereitschaft zu Schichtarbeit sowie Wochenend- und Feiertagsdienst 

 



VON VORTEIL SIND 

- Führerschein der Klasse B 

- Gute Kenntnisse im Bereich der Bädertechnik 

 

UNSER ANGEBOT AN SIE 

- Sicherer Arbeitsplatz mit interessanten, vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben 

- Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD - VKA  

- Unbefristete Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden 

- Attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

- Altersversorgung für Tarifbeschäftigte durch die Versorgungskasse Sachsen-Anhalt 

- Möglichkeit zur Nutzung eines Dienstrades gem. TV-Fahrradleasing 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

Bei Einstellungen der Gemeinde können Mitglieder im Einsatzdienst der Feuerwehr dieser Ge-

meinde nach § 9 Abs. 5 Brandschutzgesetz Land Sachsen-Anhalt (hier Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr) bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt 

werden, wenn nicht andere rechtlich schützenswerte Gründe überwiegen, die in der Person eines 

anderen Bewerbers liegen.  

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 

INTERESSIERT? 

… dann bewerben Sie sich noch heute! 

Ihre schriftliche Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 23.03.2025 an die  

 

Stadt Wanzleben - Börde 

Kennwort: FK für Bäderbetriebe 

Markt 1 - 2  

39164 Wanzleben - Börde 

Sachgebiet Personal 

 

ein oder senden diese per E-Mail an 

personal@wanzleben-boerde.de  

Betreff: FK für Bäderbetriebe. 

mailto:personal@wanzleben-boerde.de


Die Gesamtgröße der Bewerbung sollte 10 MB nicht überschreiten und in einem 

geschütztem kompakten PDF-Format zusammengefasst werden. 

 

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie: 

für Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren:  

 

Herr Drevenstedt, Tel.: 039209/447-16 

Frau Ziegler, Tel.: 039209/447-32 

 

für fachliche Fragen: 

 

Herr Küpper, Tel.: 039209/447-51 

Herr Pluntke, Tel.: 039209/447-57. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nur zurückgeschickt 

werden, wenn Sie uns einen ausreichend frankierten, mit Adresse versehenen Rückumschlag in 

angemessener Größe einreichen. Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen von nicht 

berücksichtigten Bewerbern grundsätzlich nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet. Wir weisen darauf hin, dass 

Bewerbungskosten nicht erstattet werden. 

 


